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Informationsfreiheit: Ihr Antrag auf Zugang zu den Unterlagen hinsichtlich der Stra-
ßenbeleuchtungsabschaltung am Campus Burren im Dezember 2017
Ihre E-Mail vom 2. Februar 2018

Sehr geehrt█████████,

Sie hatten sich mit der Bitte um Beantwortung diverser Fragen und Übersendung der 
Unterlagen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtungsabschaltung am Cam-
pus Burren im Dezember 2017 auf der Rechtsgrundlage des Landesinformationsfrei-
heitsgesetz (LIFG) an die Stadt Aalen gewandt.

Bis heute ist    jedoch keine Beantwortung erfolgt, so dass Sie sich mit der Bitte um 
Vermittlung an uns wandten. 

Wir haben die Stadt Aalen um eine Stellungnahme in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht gebeten und informieren Sie, sobald diese bei uns eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


